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Erlaubnis

Genaue Bezeichnunq: Verwaltung Steinberger GmbH
Anschrift: 50169 Kerpen, schitdgenstr. 2 F

Leiter des Betriebes: Christoph Steinberger, geb. 25. 12.1984

Der o,g. juristischen Person wird gemäß S 34 c der Gewerbeordnung die Ertaubnis zur Ausübung des
fotgenden Gewerbes erteitt:

vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von verträgen über

Darlehen,
mit ausnahme von verträgen im sinne des § 34 i Abs. 1 satz 1 Gewo (lmmobiliardarlehen).

Die_ges€tzllchen Bestimmungen und die zu lhrer Durchfl.ihrung erlassenen Rechtsverordnungen
in der jewells geltenden Fassung sind zu beachten. lnsbesondäre slnd zum Schutze der
Atlgemeinhelt und der Auftraggeber
' ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem Zweck geeignete Vericherung

abzuschließen, sofern Sie vermögenswerte der Auftraggeber erhatten oder venrvenden;-- die erhättenen Vermögenswerte des Auftraggebers geirinnt zu venaratten;- nach der Ausführung des Auftrages dem Auftraggeber Rechnung zu legen;- der zuständigen Behörde beim Wechset der mit der Leitung des Betriibes oder einer
Zweigniedertassung beauftragten personen Meldung zu ersiatten;- Bücher zu führen;

' der zuständigen Behörde Auskünfte über die im Zusammenhang mit der Ausübung des
Gewerbes stehenden Fragen zu erteiten und die behördtiche Nächschau zu dutdei.- Prüfberichte nach g 16 Abs. 1 der Makler- und Bauträgerverordnung (lrtaBV) für jedes
Katenderjahr termingemäß an die zuständige Behörde abzugeben. 

-

Die nachträgtiche Beifügung, Anderung und Ergänzung von Auftagen bteibt vorbehatten.
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Rechtsbehetfsbelehrunq :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustettung Ktage erhoben werden.

Die Klage ist beim
Verwaltungsgericht Köln, Postfach 10 37 44,50477 Kötn (Postfachanschrlft) oder
Appellhof platz, 50667 Köln (Hausanschrlft)

schrifttich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu

erheben.

Die Ktage kann auch durch Übertragung eines etektronischen Dokuments an die etektronische
Poststette des Gerichts erhoben werden. Das etektronische Dokument muss für die Bearbeitung

durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer quatifizierten elektronischen Signatur der
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermitttungsweg gemäß 5 55 a Absatz 4 der Venwaltungsgerichtsordnung eingereicht
werden.

Die für die Übermitttung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen
sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des

etektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Etektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 24. November 2017 (BGB[. I S. 3803).

Weitere lnformationen erhatten Sie auf der lnternetseite www.justiz.de.

Gebühr 1.100,00 € lm Auf
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